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Bebauungsplan
„Schelmenhecke – 3. Änderung“
in Waldachtal - Lützenhardt und Waldachtal - Cresbach

I. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieser Vorschrift sind:

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313)

• Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zu-

letzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186)

Aufgrund der LBO und Gemeindeordnung Baden-Württemberg werden für das Gebiet des Bebauungsplanes

nachfolgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen erlassen.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und

gültigen Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt:
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II. Örtliche Bauvorschriften

1. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen einschließlich Regelungen 
über Gebäudehöhen und -tiefen sowie über die Begrünung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1. Dachform und Dachneigung

Auf den Hauptgebäuden gilt für Dachformen und Dachneigungen:

• Die Wahl der Dachform ist frei.

Auf Nebenanlagen, Carports und Garagen gilt für Dachformen und Dachneigungen:

• Es sind alle Dachformen zulässig.

1.2. Dachaufbauten und Dacheinschnitte

Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind zulässig, sie müssen jedoch aus nicht reflektierendem Materi-

al bestehen. Auf geneigten Dächern sind diese nur in gleicher Dachneigung und gleicher Ausrichtung wie

das Hauptdach zulässig.

1.3. Fassaden- und Dachgestaltung

Für die Fassaden- und Dachgestaltung gilt:

• Bei Material- und Farbwahl für Außenwände und Dachdeckungen sind stark reflektierende und spiegeln-

de Materialien - ausgenommen Glas - unzulässig.

• Die Verwendung von Materialien zur Dacheindeckung, von denen eine Gefährdung des Grundwassers

ausgehen kann, ist nicht zulässig. Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dachflächen müssen durch Beschich-

tung oder in ähnlicher Weise gegen Verwitterung und eine damit verbundene Auslösung von Metallbe-

standteilen behandelt werden.

2. Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter 
sowie über Notwendigkeit oder Zulässigkeit und über Art, Gestaltung und Höhe von 
Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

2.1. Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen

Für die Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke gilt:

• Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als Grünflächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu

unterhalten. 

• Sonstige Freiflächen, die nicht für sonstige zulässige Nutzungen (z.B. Aufenthaltsbereiche, Therapiegär-

ten, Bewegungs- und Spielbereiche, Verkehrsgrün etc.) benötigt werden, sind als arten- und blütenreiche

Blumenwiese zu entwickeln und dauerhaft zu unterhalten.

• Freistehende bzw. gebäudeunabhängige Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind nicht zulässig.

• Windkraftanlagen sind nicht zulässig.
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2.2. Gestaltung der Stellplätze

Für die Gestaltung von Stellplätzen gilt:

• Stellplatzflächen für PKW sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.

2.3. Einfriedungen

Für Einfriedungen gilt:

• Soweit  Grundstücke an Verkehrsflächen angrenzen, sind Einfriedungen an diesen Seiten mindestens

0,50 m hinter die Grundstücksgrenze zurückzusetzen.

• Einfriedungen dürfen die Verkehrssicherheit und die Funktionsfähigkeit der Verkehrsflächen nicht beein-

trächtigen. 

• Zur Erhaltung der Durchgängigkeit für Kleintiere ist ein Bodenabstand von ca. 15 cm frei zu halten.

• Einfriedungen entlang von Verkehrsflächen dürfen eine Höhe von 1,00 m nicht überschreiten.

• Einfriedungen entlang von Grundstücksgrenzen dürfen eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten.

3. Verwendung von Antennen und Anlagen für die Telekommunikation 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 und 5 LBO)

Freistehende Antennen für Rundfunk und Fernsehen sind nicht zulässig. 
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 28.04.2020 (Offenlage)

geänderte Fassung vom 20.07.2021 (erneute Offenlage)

Bearbeiter:

Thomas Grözinger

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@buero-gfroerer.de

Es wird bestätigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats über-einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Waldachtal, den ..……………….

……………………………………………………………..

Annick Grassi (Bürgermeister)
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